Absender:                                                                                      Datum: 

An das

Amtsgericht

xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx 

Aktenzeichen ooooooooo; Verlängerung der Räumungsfrist 

In Sachen 

Kläger/-in     gegen    Beklagte/-r 
stelle ich den Antrag mit Urteil dieses Gerichts die gewährte Räumungsfrist zu verlängern.

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich bin zur Räumung meiner Wohnung verpflichtet und möchte dem auch nachkommen. 
Jedoch konnte ich trotz intensiver Suche keine geeignete Ersatzwohnung zu finden. Wie Sie sicher wissen, ist der Wohnungsmarkt in XXXXXXX für Familien sehr eng, und in unserer jetzigen finanziellen Notsituation können wir uns auch keine teure Wohnung leisten. Der regelmäßige Kontakt mit der kommunalen Wohnungsvermittlung, die Beauftragung verschiedener Makler und die tägliche Durchsicht der  Wohnungsmarkanzeigen der Tagespresse waren erfolglos.

Sollten sie auf Einhaltung der Frist bestehen, so weiß ich momentan nicht, wo meine Frau, unsere Kinder und ich unterkommen sollen. Bei Verwandten oder Freunden ist leider auch kein Platz.

Ich bitte Sie daher um Verlängerung der Räumungsfrist bis zum oo.oo.oooo.

Sollte ich vorher eine geeignete Wohnung finden, so werde ich den Vermieter und Sie selbstverständlich sofort informieren.
Damit Sie ein Bild von meinen Bemühungen erhalten, füge ich diesem Schreiben Kopien der Schreiben der Wohnraumvermittlungsstelle und der Makler bei.

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Name 
Hinweis

Copyright 
Die Urheber- und Nutzungsrechte (Copyright) für Texte, Grafiken, Bilder und Design liegen bei der STP Portal GmbH. Eine gewerbliche Verwendung der Inhalte ist nur nach vorheriger Zustimmung der STP Portal GmbH erlaubt.

Sprachregelung: 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit steht im Text z.B. "jeder Gläubiger ist…" und nicht jede(r) Gläubiger(in). Der Artikel dient als allgemeiner Gattungsbegriff und schließt weibliche Personen mit ein. 

Rechtlicher Hinweis 

Die Inhalte unserer Ratgeber sind für das allgemeine Verständnis und für die Weiterbildung in den jeweiligen Themenbereichen gedacht, jedoch nicht als Beratung im Einzelfall. Wie alle rechtlichen Bereiche sind auch die von uns dargestellten Sachverhalte ständigen Veränderungen unterworfen. Benutzen  Sie daher die hier bereitgestellten Informationen niemals als alleinige Quelle für Ihre Entscheidungen.
Für Ihr individuelles rechtliches Anliegen wenden Sie sich bitte an einen Rechtsanwalt oder an eine für Ihren Einzelfall geeignete und zulässige Beratungsstelle (z.B. Schuldnerberatung). Die hier dargestellten Artikel beziehen sich auf das Recht in Deutschland (außer, wenn es eindeutig anders erläutert ist). Bei Fragen zu rechtlichen Sachverhalten außerhalb von Deutschland wenden Sie sich bitte ebenfalls an einen Anwalt.

Die Autoren und Verantwortlichen des Insolvenz-Ratgebers übernehmen keine Haftung für den Inhalt der veröffentlichten Artikel, insbesondere im Hinblick auf Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen. Das Geltendmachen von Ansprüchen jeglicher Art ist ausgeschlossen.

 
Hinweise zum Musterbrief: Verlängerung der Räumungsfrist

1.) Ausfüllhinweise:

In diesen Vordruck fügen Sie ein:

 Ihre Adresse, d.h. Name, Straße mit Hausnummer / oder Postfach  und Postleitzahl mit Wohnort

 Name, Straße mit Hausnummer / oder Postfach  und Postleitzahl mit Wohnort des Empfängers (Gläubigers)

Ihren Wohnort und das Datum

Ihre Daten und Zahlen, entsprechend der Textstelle.

Bitte vergessen Sie nicht den Brief zu unterschreiben!

2.) Erläuterungen:

Eine Räumungsfrist kann auf Antrag verlängert werden, darf jedoch insgesamt nicht mehr als ein Jahr betragen. 

Während dieser Zeit muss der Mieter natürlich die bislang vereinbarte Miete weiterzahlen. Das Gericht kann auch entscheiden, dass stattdessen die ortsübliche Vergleichsmiete zu zahlen ist, wenn diese höher ist. 

Dem Vermieter stehen Schadensansprüche gegen Sie zu, wenn er die Wohnung nicht nahtlos weitervermieten kann, da der Mieter die Räumungsfrist nicht eingehalten hat.

TIPP: Haben sie schon daran gedacht selbst eine Wohnungsanzeige aufzugeben?

